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14. + 15. Oktober 09 

Infos und Daten über sämt-
liche Anlässe auf asracing.ch 
oder via info@asracing.ch.

Testen Sie Ihr Können auf der Rennstrecke  in Sicherheit - 
denn diese wird bei uns gross geschrieben! Für jede Frage
haben wir professionelle Instruktoren vor Ort. 
Damit dieser Tag unvergesslich sein wird! Anmeldung 
auf der Rückseite oder über www.drytech-race.ch möglich.

Erlebnisreiche Test-, Formel- und 
Taxifahrten mit professioneller 
Instruktion und Rennunterstützung



Haftung:
Schäden welche durch Unfälle und vom Fahrer verschuldete Motor-/Sachschäden verur-
sacht werden sowie Reparatur- und Instandstellungskoten werden voll vom Mieter/Fahrer 
übernommen.

Jeder Teilnehmer unterschreibt bei Beginn des Fahrkurses eine Verzichtserklärung
gegen Ansprüche Dritter bei einem Unfall. AGB‘s unter www.asracing.ch

Drytech AG
Maienfeld, Gossau ZH, Triesen

Fax: +41 81 300 40 91
astaub@drytech-swiss.ch

All Sponsoring & Racing GmbH
8750 Glarus
www.drytech-race.ch
info@asracing.ch

Event Datum

Name, Vorname

Adresse

Fon, Mobile

Mail

essörGmutadstrubeG thciweGsiewsuarerhüF

Testtage Kurse Rennen

14.10.09 15.10.09

Ich bin interessiert an:

Taxifahrt Fredy Barth

pro Tag/Person

Die Hotelreservation erfolgt auf ihren Namen und Rechnung.

pro Fahrt

pro Turn

Taxifahrt Adi Staub

Formelfahren
ab Fr. 1650.-

Fr. 150.-

ab Fr. 450.-

Sportwagen Gruppe C
Fr. 2500.-

Fr. 100.-

Fr. 850.-

Lotus
ab Fr. 1450.-
ab Fr. 400.-

Audi TT
Fr. 1250.-
Fr. 350.-

Ich habe schon Formel- oder Rennerfahrung: ja nein

 rerhaF .1ekraM (Fr. 400.-) 2. Fahrer (Fr. 200.-)

Ich fahre mit meinem eigenen Fahrzeug: ja nein

Hotelreservation erwünscht: DZ EZ Anzahl Personen

Meine Angaben: MS L vorhanden mieten

Anreise

Mittagessen

am Vortag am gleichen Tag

         ja nein            (Fr. 50.-)

Kombi Grösse

Helm Grösse
Kopfpariser

Schuhe

in Zusammenarbeit mitTel:  +41 81 300 40 90



 

 
 

Allgemeine Vertragsbedingungen 

1. Angebot 

Der Veranstalter bietet verschiedene Kurse und 
Trainingstage gemäss der Ausschrei-bung an. 
 

 
2. Vertragsabschluss 

Der Vertrag zwischen dem Mieter und dem 
Veranstalter kommt mit der schriftlichen 
Anmeldung der einzelnen Kurse zustande.
Von diesem Moment an gelten die erwähnten 
Pflichten und Rechte aus dieser Vereinbarung. Der 
Veranstalter behält sich das Recht vor , bei einer 
Unterbeteiligung der einzelnen Kurse, Kurse 
zusammen-zulegen oder kurzfristig abzusagen. In 
diesem Falle erhält der Kursteilnehmer eine 
Gutschrift für ein anders Kursdatum inkl. 3 
Gratisrunden im Sportwagen Le Mans Gruppe C 
gratis. 
 
3. Haftung 

Der Veranstalter lehnt jegliche Haftung für 
Schäden, welche während des Tages an Dritten 
zustossen ab. Der Mieter ist vollumfänglich selber 
verantwortlich und
haftbar, er fährt auf eigenes Risiko.
Vor Ort besteht die Möglichkeit eine Vereinbarung 
für die Schadensbegrenzung abzuschliessen.
Als Veranstalter übernehmen wir keine Haftung 
für Verluste, Diebstähle und Sach-
Schäden, die während der An- oder Rückreise und 
während des Aufenthaltes entstehen. Entstehen 
Schäden während einer Fahrt an einem 
Rennwagen oder der Rennstrecke sowie evt. An 
einem Drittfahrzeug durch Fahrfehler etc. oder 
nichtbefolgen der Instruktoren, haftet der 
Vertragsnehmer für alle Schäden und wird die 
entstandenen Kosten innert nützlicher Frist 
begleichen. 

 
4. Preise 

Die Preise für die einzelnen Kurse und 
Pauschalangebote können Sie unserer Aus-
Schreibung entnehmen. Evt. Hotelkosten können 
zu unseren vereinbarten Preisen
Bei den einzelnen Hotels direkt bezahlt werden, 
wenn diese nicht im Pauschalarrangements 
enthalten sind.  

 

5. Annullation 

Nach Eingang der Anmeldung muss der Kurs 
besucht werden. Es kann auch eine Ersatzperson 
bekannt gegeben werden, die den Kurs absolviert 
mit den gleichen Bedingungen.
Verrechnung bei Auflösung des Vertrages:
Bis 60 Tage vorher 25 % des Kurspreises
Bis 45 Tage vorher 50 % des Kurspreises
Bis 30 Tage vorher 100 % des Kurspreises 
 
5.a Bei Kursteilnahme
Muss der Kursteilnehmer aus irgend welchem 
Grunde den Kurs frühzeitig ab-brechen, so kann 
der Veranstalter den Preis für den gebuchten Kurs 
nicht  
zurückerstatten. 
 
6. Höhere Gewalt 

Falls ein Kurs wegen Unruhen, Krieg, 
Umweltkatastrophen, etc. nicht durchgeführt 
Werden kann, ist der Veranstalter ermächtigt 
bereits entstandene nachweis-bare Kosten vom 
Nenngeld in Abzug bringen. 
Kann der Kurs durch höhere Gewalt nicht beendet 
werden, erhält jeder Teilnehmer eine 
angemessene Gutschrift für ein anderes 
Kursdatum. 

 
7. Gerichtsstand 

Es ist ausschliesslich schweizerisches Recht 
anwendbar. Klagen gegen den Veranstalter
Können nur an derem Firmensitz angebracht 
werden. Gerichtsstand ist Maienfeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 


